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Mit Urteil vom 17. Juli 2008, I R 84/04 (BStBl II S. [Einsetzen: Fundstelle im BStBl]), hat der 

BFH entschieden, dass auch nach Streichung des § 2a Abs. 3 EStG a.F. Verluste aus einer 

ausländischen Betriebsstätte, deren Einkünfte nach einem DBA im Inland steuerfrei gestellt 

sind, prinzipiell nicht im Inland abzugsfähig sind. Abweichend davon soll nach Meinung des 

BFH jedoch ein phasengleicher Verlustabzug (im Verlustentstehungsjahr) in Betracht 

kommen, sofern und soweit der Steuerpflichtige den Nachweis erbringt, dass diese Verluste 

im Betriebsstättenstaat unter keinen Umständen verwertbar sind. 

Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder nehme ich 

zur Anwendung des BFH-Urteils vom 17. Juli 2008, I R 84/04, wie folgt Stellung: 

Die Urteilsgrundsätze sind über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden. 

Die dem BFH-Urteil zugrunde liegende EuGH-Entscheidung in der Rechtssache C-414/06 

„Lidl“ hat den Abzug von Betriebsstättenverlusten im Inland ausgeschlossen, sofern nach 

einem DBA diese Betriebsstätteneinkünfte im Inland steuerfrei gestellt sind, wenn die Ver­

luste im Betriebsstättenstaat in künftigen Steuerzeiträumen berücksichtigt werden können. 

Der EuGH stellt damit allein auf die rechtliche Möglichkeit der Verlustberücksichtigung im 

Betriebsstättenstaat ab. Ob tatsächlich ein Verlustabzug erfolgt bzw. der Steuerpflichtige die­

sen in Anspruch nimmt, ist dabei unerheblich. 



Da erst im Rahmen des vorgenannten EuGH-Verfahrens bekannt wurde, dass in dem Streitfall 

„Lidl“ die im Inland zum Abzug beantragten Betriebsstättenverluste bereits in späteren Ver­

anlagungszeiträumen im Betriebsstättenstaat berücksichtigt werden konnten, musste der BFH 

das Revisionsverfahren zur Aufklärung der erforderlichen Tatsachen an das zuständige 

Finanzgericht zurückverweisen. Aufgrund dessen können auch keine weiteren Rückschlüsse 

aus der Entscheidung des BFH - insbesondere auch nicht zu den Aussagen zum phasen­

gleichen Verlustabzug (im Verlustentstehungsjahr) - in Bezug auf die Beurteilung in ver­

gleichbaren Fällen gezogen werden. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 

Wirtschaft und Verwaltung - Steuern - Veröffentlichungen zu Steuerarten - Einkommen­

steuer - (http://www.bundesfinanzministerium.de) zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
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